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RS OGH 1973/9/25 4Ob570/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1973

Norm

ABGB §1052 B3

ABGB §1198

ABGB §1210

Rechtssatz

Ist ein Gesellschafter der Meinung, seinen Gewinnanteil nicht vollständig erhalten zu haben und besteht wegen der Art

der Überprüfung der Buchhaltung Uneinigkeit, so darf er dennoch nicht die Arbeit in der Gesellschaft verweigern.
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